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An fra g e 

A10i8 
der Abg3 Neu wir t h f. G r u b e r Q.'ld Genossen 

an den BU!.ldesminister für soZiale Verwal tUllg, 

betreffend Rot~euz-Schutz-Gesetz~ 

22o November 19508 

69 nati9nale Rotkreuz·-Gesellschaften sind in der -Genfer "Liga der 

Rotkreuz-Gcsellschaften" vereint 1 unter ihnen befindet sich auch die 

"österreichische Gesell~chaft vom Roten Kreuztl~ Die rechtliohen und-sachlichen 
. --

:Beziehungen der Rotkreuz-Gesell~ohaften zu den Regierungen ihres Heimatlandes, 

bzw. die reohtlicho Stellung des "Roten Kreuzes" sind in nahezu jedem dieser 

69 Länder duroh ein Rotkreuz-Gesetz geregelt- nur in österreich war- die 

Herausgabe eines Rotkreuz-Gesei;zes bisher nicht möglichoEntwürfe zu einem 
\ . 

solchen Gesetz wurden dem Bundesministerillm tür soziale Verwaltung bereits 

vor langer Zeit (Zuletzt im Sommer 1949) von dem Österreiohischen Roten KreWli 

überreicht, 

An diesem sogenannten Rotkreuz-Sohutz-Gesetzmiissen naben der Anerken-' 

nung der Österreiohisohen Gesellschaft vom Roten Kreuz durch den Nationalrat 

die Aufgaben dieser Gesellschaft unter Berufung auf die Ganter Konvention VON 

Jahre 1949 festgel~gt soin, es muss eine Befreiung von sämtliohen Steuern, 

Abgaben, Zöllenu.'ld Postgebühren in diesem Gesetz enthal ten sein, ebenso aine. 

Bestimmung, dass Spenden für das Rote Kreuz einen steuerfreien Ahzugsposten 

bildeno Durc~ Abgaben und Steuern wird nämlich- nicht nur das von der Bevölke­

rung in Beiträgen und Spellden erlegte Geld seiner :Bestimmung entzogen, sondern 

auoh die Hilfe für den Staat in-derl?flege der Kranken und Verwundeten ge­

sohmälert" 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den~Herrn Bundes­

minister für soziale Verwaltung die 

A nf r ag e : 

1., Ist der Herr Bundesminister grundsätzlioh bereit, die schon lange 3.1., 

Bundesminlsterium für soziale Verwaltung vorliegenden Entwürfe zu ~inem 

Rotkreuz-Schut~-Gesetz über den Ministerxat als Regierungsvorlage dem 

Nationalrat zu unterbreiten? 

2. Ist der Herr Bundesminister bereit mitzuteilen, bis zu welchem 

Zeitpunkt mit dieser Vorlage ger-echnet werden kann? 

179/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




